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 Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen

 A.  Problem und Ziel

 Zur  Vereinfachung  für  Wirtschaft  und  Verwaltung  sollen  die  im  Biersteuergesetz
 bisher  enthaltenen  Tatbestände  der  Steuerentlastung  auf  ein  System  von  Steuer-
 befreiungen  umgestellt  werden.  Auf  den  derzeitigen  Verweis  im  Biersteuerge-
 setz  auf  die  entsprechenden  Regelungen  des  Branntweinmonopolgesetzes  soll
 dabei  verzichtet  werden.  Aus  Gründen  der  Rechtsklarheit  sollen  die  Tatbestände
 der Steuerbefreiung im Biersteuergesetz selbst geregelt werden.

 Im  Branntweinmonopolgesetz  soll  die  Verwendungsbeschränkung  für  Alkohol
 aus  nichtlandwirtschaftlichen  Rohstoffen  im  Kosmetiksektor  aufgehoben  wer-
 den.  Mit  dieser  Regelung  wird  das  Ergebnis  der  Verhandlungen  zwischen  der
 Bundesregierung  und  der  Europäischen  Kommission  über  die  Verlängerung  des
 deutschen Branntweinmonopols umgesetzt.

 In  das  Tabaksteuergesetz  sollen  eine  Ergänzung  beim  Mindeststeuersatz  für  Zi-
 garetten  und  eine  Klarstellung  beim  Mindeststeuersatz  für  Feinschnitt  aufge-
 nommen  werden.  Darüber  hinaus  erfolgen  Klarstellungen  beim  Steuertarif  für
 Feinschnitt,  Zigarren  und  Zigarillos  und  bei  der  Berechnung  der  Mindeststeuer
 für  Zigaretten,  Zigarren  und  Zigarillos  sowie  für  Feinschnitt.  Im  Tabaksteuerge-
 setz  soll  –  wie  in  den  anderen  Verbrauchsteuergesetzen  –  die  Möglichkeit  aufge-
 nommen  werden,  dass  für  Tabakwaren,  die  im  Steuerlager  zur  Herstellung  von
 Erzeugnissen  verwendet  werden,  die  nicht  der  Tabaksteuer  unterliegen,  keine
 Tabaksteuer entsteht.

 Im  Biersteuergesetz  sowie  im  Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuerge-
 setz  hat  sich  sprachlicher  und  redaktioneller  Anpassungs-  und  Änderungsbedarf
 ergeben.

 Das  Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuergesetz  enthält  aufgrund  des
 Fünften  Gesetzes  zur  Änderung  von  Verbrauchsteuergesetzen  schwebende  Än-
 derungen.  Das  Fünfte  Gesetz  zur  Änderung  von  Verbrauchsteuergesetzen  ist  da-
 her aus Gründen der Rechtsklarheit entsprechend zu ändern.

 B.  Lösung

 Das  Biersteuergesetz,  das  Branntweinmonopolgesetz,  das  Tabaksteuergesetz,
 das  Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuergesetz  sowie  das  Fünfte  Gesetz
 zur  Änderung  von  Verbrauchsteuergesetzen  sollen  entsprechend  geändert  wer-
 den.
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C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine.

 2. Vollzugsaufwand

 Keiner.

 E.  Sonstige Kosten

 Der  Wirtschaft  und  insbesondere  den  mittelständischen  Unternehmen  entstehen
 durch  dieses  Gesetz  keine  merklichen  Kosten.  Auswirkungen  auf  die  Einzel-
 preise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind
 nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 a) für Unternehmen

 Durch  die  im  Gesetzentwurf  für  das  Biersteuergesetz  vorgesehene  Umstellung
 der  Erlaubnisse  für  Steuerentlastungen  auf  Steuerbefreiungen  (§  23a  des  Arti-
 kels  1)  werden  für  die  derzeit  ca.  60  betroffenen  Unternehmen  einmalige  Büro-
 kratiekosten  in  Höhe  von  insgesamt  ca.  1  000  Euro  entstehen.  Es  ist  jedoch  da-
 von  auszugehen,  dass  die  betroffenen  Unternehmen  ihre  Kosten  senken  können.
 Der  genaue  Umfang  kann  allerdings  erst  in  der  noch  zu  erlassenden  Rechtsver-
 ordnung abschließend festgelegt werden.

 b) für Bürgerinnen und Bürger

 Keine.

 c) für Verwaltung

 Keine.
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Anlage 1
 Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 Inhaltsübersicht

 Artikel

 Änderung des Biersteuergesetzes  1

 Änderung des Branntweinmonopolgesetzes  2

 Änderung des Tabaksteuergesetzes  3

 Änderung des Schaumwein- und Zwischen-
 erzeugnissteuergesetzes  4

 Änderung des Fünften Gesetzes zur Änderung
 von Verbrauchsteuergesetzen  5

 Inkrafttreten  6

 Artikel 1

 Änderung des Biersteuergesetzes

 Das  Biersteuergesetz  vom  15.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  1870,
 1908) wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Angabe  zu  §  23  werden  das  Komma  und  das
 Wort „Steuerentlastungen“ gestrichen.

 b)  Nach  der  Angabe  zu  §  23  wird  die  Angabe  „§  23a
 Verwender“ eingefügt.

 2.  In  §  5  Absatz  1  Satz  1  werden  die  Wörter  „die  ein“  durch
 die Wörter „die ein oder mehrere“ ersetzt.

 3.  §  10 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  dem  Einleitungsteil  vor  Nummer  1  werden
 nach  dem  Wort  „Steueraussetzung“  ein  Komma
 und  die  Wörter  „auch  über  Drittländer  oder  Dritt-
 gebiete,“ eingefügt.

 bb)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  in  Betriebe  von  Verwendern  (§  23a  Absatz  1)
 oder“.

 b)  In  Absatz  3  Nummer  2  wird  der  Klammerzusatz
 „(§  23  Absatz  2  in  Verbindung  mit  §  153  Absatz  1  des
 Branntweinmonopolgesetzes)“  durch  den  Klammer-
 zusatz „(§  23a Absatz 1)“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  4  wird  das  Wort  „überführt“  durch  das  Wort
 „übergeführt“ ersetzt.

 4.  In  §  11  Absatz  5  Satz  1  und  §  12  Absatz  3  Satz  1  wird  je-
 weils  das  Wort  „überführt“  durch  das  Wort  „übergeführt“
 ersetzt.

 5.  §  14 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  2  Nummer  4  wird  das  Wort  „bei“  durch  das
 Wort „während“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  4  Satz  2  werden  die  Wörter  „§  23  Absatz  2
 in  Verbindung  mit  §  153  des  Branntweinmonopolge-
 setzes“ durch die Angabe „§  23a Absatz 1“ ersetzt.

 6.  In  §  15  Absatz  1  Satz  1  werden  nach  den  Wörtern  „am
 siebten  Tag  des“  die  Wörter  „auf  die  Steuerentstehung“
 eingefügt.

 7.  In  §  18  Absatz  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „über-
 führt“  die  Wörter  „oder  es  schließt  sich  eine  Steuerbefrei-
 ung an“ eingefügt.

 8.  In  §  20  Absatz  6  wird  das  Wort  „treffen“  durch  das  Wort
 „erlassen“ ersetzt.

 9.  §  23 wird wie folgt gefasst:

 „§  23

 Steuerbefreiungen

 (1)  Bier  ist  von  der  Steuer  befreit,  wenn  es  gewerblich
 verwendet wird

 1.  zur  Herstellung  von  Arzneimitteln  durch  dazu  nach
 Arzneimittelrecht  Befugte,  ausgenommen  reine  Alko-
 hol-Wasser-Mischungen,

 2.  zur Herstellung von Essig,

 3.  vergällt  zur  Herstellung  von  Waren,  die  weder  Arznei-
 mittel nach Nummer 1 noch Lebensmittel sind,

 4.  zur Herstellung von Aromen zur Aromatisierung von

 a)  Getränken  mit  einem  Alkoholgehalt  von  nicht
 mehr als 1,2 Volumenprozent,

 b)  anderen  Lebensmitteln,  ausgenommen  Bier  und
 andere alkoholhaltige Getränke,

 5.  unmittelbar  oder  als  Bestandteil  von  Halbfertiger-
 zeugnissen  zur  Herstellung  von  Pralinen  mit  einem
 Alkoholgehalt  von  nicht  mehr  als  8,5  Litern  Alkohol
 je 100 Kilogramm,

 6.  unmittelbar  oder  als  Bestandteil  von  Halbfertiger-
 zeugnissen  zur  Herstellung  von  anderen  Lebensmit-
 teln  mit  einem  Alkoholgehalt  von  nicht  mehr  als  5  Li-
 tern  Alkohol  je  100  Kilogramm,  ausgenommen  Bier
 und andere alkoholhaltige Getränke.

 (2) Bier ist ebenfalls von der Steuer befreit, wenn es

 1.  als  Probe  innerhalb  und  außerhalb  des  Steuerlagers  zu
 den  betrieblich  erforderlichen  Untersuchungen  und
 Prüfungen  verbraucht  oder  für  Zwecke  der  Steuer-
 oder Gewerbeaufsicht entnommen wird,
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2.  im  Steuerlager  zur  Herstellung  von  Getränken  ver-
 wendet wird, die nicht der Biersteuer unterliegen,

 3.  als  Probe  zu  einer  Qualitätsprüfung  der  zuständigen
 Behörde  vorgestellt  oder  auf  Veranlassung  dieser
 Behörde entnommen wird,

 4.  unter Steueraufsicht vernichtet wird,

 5.  von  Brauereien  an  ihre  Angestellten  und  Arbeiter
 als Haustrunk unentgeltlich abgegeben wird.

 (3)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung
 des Bundesrates

 1.  zur  Sicherung  des  Steueraufkommens  und  zur  Wah-
 rung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung

 a)  Vorschriften  zu  den  Absätzen  1  und  2  zu  erlas-
 sen,

 b)  die  Vergällungsmittel  und  die  Art  und  Weise  der
 Vergällung  zu  bestimmen  und  dabei  zuzulassen,
 dass  bei  der  Herstellung  von  Waren  von  der  Ver-
 gällung  abgesehen  werden  kann,  soweit  Steuer-
 belange nicht gefährdet erscheinen,

 c)  anzuordnen,  dass  Bier  zur  Herstellung  von  Arz-
 neimitteln  zum  äußerlichen  Gebrauch  oder  zur
 Herstellung  von  Essig  zu  vergällen  ist  oder  dass
 besondere  Überwachungsmaßnahmen  getroffen
 werden,

 d)  anzuordnen,  dass  die  Betriebe  auf  ihre  Kosten
 Vergällungsmittel  bereitzuhalten  haben  und  dass
 davon  sowie  von  dem  vergällten  Alkohol  unent-
 geltlich Proben entnommen werden dürfen;

 2.  bei  wirtschaftlichem  Bedürfnis  auch  die  nichtge-
 werbliche  steuerbefreite  Verwendung  nach  Absatz  1
 zuzulassen.“

 10.  Nach §  23 wird folgender §  23a eingefügt:

 „§  23a

 Verwender

 (1)  Wer  Bier  in  den  Fällen  des  §  23  Absatz  1  steuer-
 frei  verwenden  will,  bedarf  einer  Erlaubnis.  Sie  wird
 auf  Antrag  unter  Widerrufsvorbehalt  Personen  erteilt,
 gegen  deren  steuerliche  Zuverlässigkeit  keine  Beden-
 ken bestehen.

 (2)  Die  Erlaubnis  ist  zu  widerrufen,  wenn  die  in  Ab-
 satz  1  Satz  2  genannte  Voraussetzung  nicht  mehr  erfüllt
 ist.

 (3)  Die  Steuer  entsteht,  wenn  das  Bier  entgegen  der
 in  der  Erlaubnis  vorgesehenen  Zweckbestimmung  ver-
 wendet  wird  oder  dieser  nicht  mehr  zugeführt  werden
 kann,  es  sei  denn,  es  liegt  ein  Fall  des  §  14  Absatz  3  vor.
 Kann  der  Verbleib  des  Bieres  nicht  festgestellt  werden,
 so  gilt  es  als  nicht  der  vorgesehenen  Zweckbestimmung
 zugeführt.  Der  zweckwidrigen  Verwendung  nach  Satz  1
 steht  die  Verwendung  ohne  die  vorgeschriebene  Vergäl-
 lung  gleich.  Steuerschuldner  ist  der  Verwender.  Er  hat

 unverzüglich  eine  Steueranmeldung  abzugeben.  Die
 Steuer ist sofort fällig.

 (4)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung  mit  Zustimmung
 des Bundesrates

 1.  zur  Sicherung  des  Steueraufkommens  und  zur  Wah-
 rung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung

 a)  das  Erlaubnis-  und  das  Verwendungsverfahren
 sowie  das  Steueranmeldungsverfahren  zu  regeln,

 b)  für  Betriebe,  die  Bier  verwenden  und  zugleich
 Ausschank  und  Kleinhandel  betreiben,  eine  be-
 sondere Überwachung vorzuschreiben,

 c)  für  Betriebe,  die  Bier  unvergällt  zur  steuerfreien
 Verwendung  beziehen  oder  einsetzen,  die  Leis-
 tung einer Sicherheit zu verlangen;

 2.  zur Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachung

 a)  Mindestmengen  für  die  Verwendung  von  Bier
 vorzuschreiben,

 b)  die  steuerbefreite  Verwendung  unter  Verzicht  auf
 Einzelerlaubnisse allgemein zuzulassen.“

 11.  §  28 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  cc  wird
 die  Angabe  „§  137“  durch  die  Angabe  „§  8“  ersetzt.

 b)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  im  Fall  der  zollrechtlichen  Einfuhr  Steuerfrei-
 heit  für  Bier,  soweit  dadurch  nicht  unangemes-
 sene  Steuervorteile  entstehen,  unter  den  Voraus-
 setzungen  anzuordnen,  unter  denen  es  nach  der
 Verordnung  (EG)  Nr.  1186/2009  des  Rates  vom
 16.  November  2009  über  das  gemeinschaftliche
 System  der  Zollbefreiungen  (ABl.  L  324  vom
 10.12.2009,  S.  23)  in  der  jeweils  geltenden  Fas-
 sung  und  anderen  von  der  Europäischen  Ge-
 meinschaft  oder  der  Europäischen  Union  erlas-
 senen  Rechtsvorschriften  vom  Zoll  befreit
 werden  kann,  und  die  notwendigen  Verfahrens-
 vorschriften  zu  erlassen  sowie  zur  Sicherung
 des  Steueraufkommens  anzuordnen,  dass  bei
 einem  Missbrauch  für  alle  daran  Beteiligten  die
 Steuer entsteht;“.

 12.  §  29 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  die  Wörter  „§  23  Absatz  1  Num-
 mer  5“  durch  die  Wörter  „§  23  Absatz  2  Nummer  5“
 ersetzt.

 b)  Absatz 3 Nummer 7 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die  Wörter  „zum  Verfahren  der  Sicherheitsleis-
 tung“  werden  durch  die  Wörter  „zur  Sicher-
 heitsleistung“ ersetzt.

 bb)  Die  Wörter  „§  23  Absatz  2  in  Verbindung  mit
 §  153  Absatz  1  des  Branntweinmonopolgeset-
 zes“  werden  durch  die  Angabe  „§  23a  Absatz  1“
 ersetzt.
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Artikel 2

 Änderung des Branntweinmonopolgesetzes

 §  99  b  des  Branntweinmonopolgesetzes  in  der  im  Bundes-
 gesetzblatt  Teil  III,  Gliederungsnummer  612-7,  veröffent-
 lichten  bereinigten  Fassung,  das  zuletzt  durch  Artikel  2  des
 Gesetzes  vom  21.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  2221)  geän-
 dert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 „§  99b

 Branntwein  darf  zu  Trinkzwecken  und  zur  Herstellung
 von  Lebensmitteln  und  Arzneimitteln  nur  verwendet  wer-
 den,  wenn  er  aus  landwirtschaftlichen  Rohstoffen  im  Sinne
 des  Artikels  38  des  Vertrags  über  die  Arbeitsweise  der  Euro-
 päischen Union hergestellt worden ist.“

 Artikel 3

 Änderung des Tabaksteuergesetzes

 Das  Tabaksteuergesetz  vom  15.  Juli  2009  (BGBl.  I
 S.  1870),  das  zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom
 21.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  2221)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt geändert:

 1.  §  2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  Buchstabe  a  werden  die  Wörter  „des
 Buchstaben  b“  durch  die  Wörter  „der  Buch-
 staben b und c“ ersetzt.

 bbb)  Folgender Buchstabe b wird eingefügt:

 „b)  bis  30.  April  2011  1,4  Cent  je  Stück
 und  1,47  Prozent  des  Kleinverkaufs-
 preises;“.

 ccc)  Der  bisherige  Buchstabe  b  wird  Buchstabe  c.

 bb)  Nummer 3 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  Buchstabe  a  werden  die  Wörter  „Buch-
 staben  b  bis  f“  durch  die  Wörter  „Buchsta-
 ben b bis g“ ersetzt.

 bbb)  Folgender Buchstabe b wird eingefügt:

 „b)  bis  30.  April  2011  34,06  Euro  je  Kilo-
 gramm  und  18,57  Prozent  des  Klein-
 verkaufspreises,  mindestens  53,28  Eu-
 ro je Kilogramm;“.

 ccc)  Die  bisherigen  Buchstaben  b  bis  f  werden
 die Buchstaben c bis g.

 b)  In  Absatz  2  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Zigarette“
 ein  Komma  und  die  Wörter  „mindestens  jedoch  der
 Betrag,  der  sich  aus  Absatz  1  Nummer  1  Buchstabe  g
 ergibt.“ eingefügt.

 c)  In  Absatz  3  Satz  1  werden  die  Wörter  „mindestens
 95,04  Euro  je  Kilogramm“  durch  die  Wörter  „mindes-
 tens  jedoch  der  Betrag,  der  sich  aus  Absatz  1  Num-
 mer 3 Buchstabe g ergibt.“ ersetzt.

 d)  Absatz 4 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:

 „Berechnungen  zum  Mindeststeuersatz  für  Zigaret-
 ten,  Zigarren  und  Zigarillos  sowie  für  Feinschnitt  er-

 folgen  jeweils  auf  drei  Stellen  nach  dem  Komma.  Die
 Mindeststeuer  für  Zigaretten,  Zigarren  und  Zigarillos
 sowie  für  Feinschnitt  wird  auf  zwei  Stellen  nach  dem
 Komma gerundet.“

 2.  §  30 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Das  Nummer  1  Buchstabe  f  abschließende  Semikolon
 wird durch ein Komma ersetzt.

 b)  Folgender Buchstabe g wird angefügt:

 „g)  im  Steuerlager  zur  Herstellung  von  Erzeugnissen
 verwendet  werden,  die  nicht  der  Tabaksteuer  un-
 terliegen;“.

 Artikel 4

 Änderung des Schaumwein- und
 Zwischenerzeugnissteuergesetzes

 Das  Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuergesetz
 vom  15.  Juli  2009  (BGBl.  I  S.  1870,  1896),  das  zuletzt  durch
 Artikel  3  des  Gesetzes  vom  21.  Dezember  2010  (BGBl.  I
 S.  2221) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Angabe  zu  §  23  wird  folgende  Angabe  ein-
 gefügt:

 „§  23a  Verwender“.

 b)  In  der  Angabe  zu  §  33  werden  die  Wörter  „und  in  an-
 dere“  durch  ein  Komma  und  die  Wörter  „in  andere
 oder über andere“ ersetzt.

 c)  Die Angabe zu §  34 wird wie folgt gefasst:

 „§  34  (weggefallen)“.

 2.  §  23 wird wie folgt gefasst:

 „§  23

 Steuerbefreiungen

 (1)  Schaumwein  ist  von  der  Steuer  befreit,  wenn  er  ge-
 werblich verwendet wird

 1.  zur  Herstellung  von  Arzneimitteln  mit  Ausnahme  rei-
 ner  Alkohol-Wasser-Mischungen,  durch  dazu  nach
 Arzneimittelrecht Befugte,

 2.  zur Herstellung von Essig,

 3.  vergällt  zur  Herstellung  von  Waren,  die  weder  Arznei-
 mittel nach Nummer 1 noch Lebensmittel sind,

 4.  zur Herstellung von Aromen zur Aromatisierung von

 a)  Getränken  mit  einem  Alkoholgehalt  von  nicht
 mehr als 1,2 Volumenprozent,

 b)  anderen  Lebensmitteln,  ausgenommen  Schaum-
 wein oder andere alkoholhaltige Getränke,

 5.  unmittelbar  oder  als  Bestandteil  von  Halbfertiger-
 zeugnissen  zur  Herstellung  von  Pralinen  mit  einem
 Alkoholgehalt  von  nicht  mehr  als  8,5  Litern  Alkohol
 je 100 Kilogramm,

 6.  unmittelbar  oder  als  Bestandteil  von  Halbfertiger-
 zeugnissen  zur  Herstellung  von  anderen  Lebensmit-
 teln  mit  einem  Alkoholgehalt  von  nicht  mehr  als  5  Li-
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tern  Alkohol  je  100  Kilogramm,  ausgenommen
 Schaumwein und andere alkoholhaltige Getränke.

 (2)  Schaumwein  ist  ebenfalls  von  der  Steuer  befreit,
 wenn er

 1.  als  Probe  innerhalb  und  außerhalb  des  Steuerlagers  zu
 den  betrieblich  erforderlichen  Untersuchungen  und
 Prüfungen  verbraucht  oder  für  Zwecke  der  Steuer-
 oder Gewerbeaufsicht entnommen wird,

 2.  im  Steuerlager  zur  Herstellung  von  Getränken  ver-
 wendet  wird,  die  nicht  der  Schaumweinsteuer  unter-
 liegen,

 3.  als  Probe  zu  einer  Qualitätsprüfung  der  zuständigen
 Behörde  vorgestellt  oder  auf  Veranlassung  dieser  Be-
 hörde entnommen wird,

 4.  unter Steueraufsicht vernichtet wird.

 (3)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt, durch Rechtsverordnung

 1.  zur  Sicherung  des  Steueraufkommens  und  zur  Wah-
 rung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung

 a)  Vorschriften zu den Absätzen 1 und 2 zu erlassen,

 b)  die  Vergällungsmittel  und  die  Art  und  Weise  der
 Vergällung  zu  bestimmen  und  dabei  zuzulassen,
 dass  bei  der  Herstellung  von  Waren  von  der  Ver-
 gällung  abgesehen  werden  kann,  soweit  Steuerbe-
 lange nicht gefährdet erscheinen,

 c)  anzuordnen,  dass  Schaumwein  zur  Herstellung
 von  Arzneimitteln  zum  äußerlichen  Gebrauch
 oder  zur  Herstellung  von  Essig  zu  vergällen  ist
 oder  dass  besondere  Überwachungsmaßnahmen
 getroffen werden,

 d)  anzuordnen,  dass  Vergällungsmittel  von  den  Be-
 trieben  auf  ihre  Kosten  bereitzuhalten  sind  und
 dass  davon  und  von  dem  vergällten  Schaumwein
 unentgeltlich Proben entnommen werden dürfen;

 2.  bei  wirtschaftlichem  Bedürfnis  auch  die  nichtgewerb-
 liche  steuerbefreite  Verwendung  nach  Absatz  1  zuzu-
 lassen.“

 3.  Nach §  23 wird folgender §  23a eingefügt:

 „§  23a

 Verwender

 (1)  Wer  Schaumwein  in  den  Fällen  des  §  23  Absatz  1
 steuerfrei  verwenden  will,  bedarf  einer  Erlaubnis.  Sie
 wird  auf  Antrag  unter  Widerrufsvorbehalt  Personen  er-
 teilt,  gegen  deren  steuerliche  Zuverlässigkeit  keine  Be-
 denken bestehen.

 (2)  Die  Erlaubnis  ist  zu  widerrufen,  wenn  die  in  Ab-
 satz  1  Satz  2  genannte  Voraussetzung  nicht  mehr  erfüllt
 ist.

 (3)  Die  Steuer  entsteht,  wenn  der  Schaumwein  entge-
 gen  der  in  der  Erlaubnis  vorgesehenen  Zweckbestim-
 mung  verwendet  wird  oder  dieser  nicht  mehr  zugeführt
 werden  kann,  es  sei  denn,  es  liegt  ein  Fall  des  §  14  Ab-
 satz  3  vor.  Kann  der  Verbleib  des  Schaumweins  nicht
 festgestellt  werden,  so  gilt  er  als  nicht  der  vorgesehenen
 Zweckbestimmung  zugeführt.  Der  zweckwidrigen  Ver-

 wendung  nach  Satz  1  steht  die  Verwendung  ohne  die  vor-
 geschriebene  Vergällung  gleich.  Steuerschuldner  ist  der
 Verwender.  Er  hat  unverzüglich  eine  Steueranmeldung
 abzugeben. Die Steuer ist sofort fällig.

 (4)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt, durch Rechtsverordnung

 1.  zur  Sicherung  des  Steueraufkommens  und  zur  Wah-
 rung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung

 a)  das  Erlaubnis-  und  Verwendungs-  sowie  das  Steu-
 eranmeldungsverfahren zu regeln,

 b)  für  Betriebe,  die  Schaumwein  verwenden  und  zu-
 gleich  Ausschank  und  Kleinhandel  betreiben,  eine
 besondere Überwachung vorzuschreiben,

 c)  für  Betriebe,  die  Schaumwein  unvergällt  zur  steu-
 erfreien  Verwendung  beziehen  oder  einsetzen,  die
 Leistung einer Sicherheit zu verlangen;

 2.  zur Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachung

 a)  Mindestmengen  für  die  Verwendung  von  Schaum-
 wein vorzuschreiben,

 b)  die  steuerbefreite  Verwendung  unter  Verzicht  auf
 Einzelerlaubnisse allgemein zuzulassen.“

 4.  §  32 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  Auf  Wein  sind  folgende  Vorschriften  entspre-
 chend anzuwenden:

 1.  §  1 Absatz 3 und 4 sowie

 2.  vorbehaltlich  des  §  33  bei  Beförderungen  von  Wein
 aus  anderen,  in  andere  oder  über  andere  Mitglied-
 staaten  die  §§  3  bis  9,  11  bis  13,  16  und  17  und  21  Ab-
 satz 7.“

 5.  §  33 wird wie folgt gefasst:

 „§  33

 Beförderungen aus anderen, in andere oder
 über andere Mitgliedstaaten

 (1)  Beförderungen  von  Wein  aus  anderen,  in  andere
 oder  über  andere  Mitgliedstaaten  im  gewerblichen  Ver-
 kehr  und  die  daran  beteiligten  Betriebe  und  Personen  un-
 terliegen  im  Steuergebiet  (§  1  Absatz  1  Satz  2)  der  Steu-
 eraufsicht.  Die  §§  210  bis  217  der  Abgabenordnung  sind
 für diese Beförderungen entsprechend anzuwenden.

 (2)  Inhaber  von  Weinherstellungsbetrieben  mit  einer
 durchschnittlichen  Erzeugung  von  weniger  als  1  000  hl
 Wein  pro  Weinwirtschaftsjahr  (1.  August  eines  Jahres  bis
 31.  Juli  des  folgenden  Jahres)  sind  von  dem  Verfahren
 nach  §  5  befreit;  für  sie  gilt  die  Erlaubnis  nach  §  5  für  die
 Beförderung  von  Wein  in  andere  oder  über  andere  Mit-
 gliedstaaten  als  erteilt,  sobald  sie  schriftlich  anzeigen,
 dass sie diese Beförderung aufnehmen wollen.

 (3)  Das  Bundesministerium  der  Finanzen  wird  er-
 mächtigt,  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des
 Bundesrates

 1.  zur  Durchführung  der  Steueraufsicht  und  der  System-
 richtlinie  Vorschriften  zu  den  Absätzen  1  und  2  zu  er-
 lassen  und  dabei  insbesondere  die  Beförderungen  aus
 anderen,  in  andere  oder  über  andere  Mitgliedstaaten
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unter  Steueraussetzung  oder  im  steuerrechtlich  freien
 Verkehr näher zu regeln;

 2.  zur  Verfahrensvereinfachung  für  Traubenwein  erzeu-
 gende  Betriebe  mit  einer  durchschnittlichen  Erzeu-
 gung  von  weniger  als  1  000  hl  Wein  pro  Weinwirt-
 schaftsjahr  zuzulassen,  dass  sie  die  für  den  Versand
 von  Traubenwein  nach  dem  Weinrecht  vorgeschriebe-
 nen  Begleitpapiere  verwenden  können  und  diejenigen
 Betriebe,  die  die  nach  Weinrecht  vorgeschriebenen
 Bücher  führen,  von  der  Pflicht  zur  Führung  besonde-
 rer steuerlicher Aufzeichnungen zu befreien.“

 6.  §  34 wird aufgehoben.

 7.  §  35 wird wie folgt gefasst:

 „§  35

 Ordnungswidrigkeiten

 Ordnungswidrig  im  Sinne  des  §  381  Absatz  1  Num-
 mer  1  der  Abgabenordnung  handelt,  wer  vorsätzlich  oder
 leichtfertig

 1.  entgegen  §  10  Absatz  3,  auch  in  Verbindung  mit  §  29
 Absatz  3,  Schaumwein  oder  ein  Zwischenerzeugnis
 nicht  oder  nicht  rechtzeitig  aufnimmt  oder  nicht  oder
 nicht rechtzeitig übernimmt,

 2.  entgegen  §  11  Absatz  4  oder  §  12  Absatz  2,  jeweils
 auch  in  Verbindung  mit  §  29  Absatz  3  oder  §  32  Ab-
 satz  2  Nummer  2,  Schaumwein,  ein  Zwischenerzeug-
 nis  oder  Wein  nicht  oder  nicht  rechtzeitig  aufnimmt,
 nicht  oder  nicht  rechtzeitig  übernimmt,  nicht  oder
 nicht  rechtzeitig  befördert  oder  nicht  oder  nicht  recht-
 zeitig ausführt oder

 3.  entgegen

 a)  §  20  Absatz  4  oder  §  21  Absatz  4  Satz  1  oder  Satz
 5,  jeweils  auch  in  Verbindung  mit  §  29  Absatz  3,
 oder

 b)  §  21  Absatz  7  Satz  1,  auch  in  Verbindung  mit  §  29
 Absatz 3 oder §  32 Absatz 2 Nummer 2,

 eine Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet.“

 Artikel 5

 Änderung des Fünften Gesetzes zur
 Änderung von Verbrauchsteuergesetzen

 Das  Fünfte  Gesetz  zur  Änderung  von  Verbrauchsteuerge-
 setzen  vom  21.  Dezember  2010  (BGBl.  I  S.  2221)  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  Artikel  3  Nummer  1  Buchstabe  b,  Nummer  12  und  12a
 wird aufgehoben.

 2.  In Artikel 7 wird Absatz 2 Nummer 2 wie folgt gefasst:

 „2.  Artikel  3  Nummer  1  Buchstabe  a  und  Nummer  5
 Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb,  Buchstabe  b  und  d
 Doppelbuchstabe bb.“

 Artikel 6

 Inkrafttreten

 (1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  des  Absatzes  2  am
 1.  Juli 2011 in Kraft.

 (2)  Die  Artikel  2  und  3  Nummer  1  Buchstabe  a  und  d  treten
 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Ziel

 Änderung  des  Biersteuergesetzes,  des  Branntweinmono-
 polgesetz,  des  Tabaksteuergesetzes,  des  Schaumwein-
 und  Zwischenerzeugnissteuergesetzes  und  des  Fünften
 Gesetzes zur Änderung von Verbrauchsteuergesetzen.

 Zur  Vereinfachung  für  Wirtschaft  und  Verwaltung  sollen  die
 im  Biersteuergesetz  bisher  enthaltenen  Tatbestände  der
 Steuerentlastung  auf  ein  System  von  Steuerbefreiungen  um-
 gestellt  werden.  Auf  den  derzeit  bestehenden  Verweis  im  Bier-
 steuergesetz  auf  die  entsprechenden  Regelungen  des  Brannt-
 weinmonopolgesetzes  soll  dabei  verzichtet  werden.  Aus
 Gründen  der  Rechtsklarheit  sollen  die  Tatbestände  der  Steu-
 erbefreiung im Biersteuergesetz selbst abgebildet werden.

 Im  Branntweinmonopolgesetz  soll  die  Verwendungsbe-
 schränkung  für  Alkohol  aus  nichtlandwirtschaftlichen  Roh-
 stoffen  im  Kosmetiksektor  aufgehoben  werden.  Mit  dieser
 Regelung  wird  das  Ergebnis  der  Verhandlungen  zwischen
 der  Bundesregierung  und  der  Europäischen  Kommission
 über  die  Verlängerung  des  deutschen  Branntweinmonopols
 umgesetzt.

 In  das  Tabaksteuergesetz  sollen  eine  Ergänzung  beim  Min-
 deststeuersatz  für  Zigaretten  und  eine  Klarstellung  beim  Min-
 deststeuersatz  für  Feinschnitt  aufgenommen  werden.  Darü-
 ber  hinaus  erfolgen  Klarstellungen  beim  Steuertarif  für
 Feinschnitt,  Zigarren  und  Zigarillos  und  bei  der  Berechnung
 der  Mindeststeuer  für  Zigaretten,  Zigarren  und  Zigarillos  so-
 wie  für  Feinschnitt.  Im  Tabaksteuergesetz  soll  –  wie  in  den
 anderen  Verbrauchsteuergesetzen  –  die  Möglichkeit  aufge-
 nommen  werden,  dass  für  Tabakwaren,  die  im  Steuerlager  zur
 Herstellung  von  Erzeugnissen  verwendet  werden,,  die  nicht
 der Tabaksteuer unterliegen, keine Tabaksteuer entsteht.

 Im  Biersteuergesetz  und  im  Schaumwein-  und  Zwischen-
 erzeugnissteuergesetz  hat  sich  sprachlicher  und  redaktionel-
 ler Anpassungs-/Änderungsbedarf ergeben.

 Das  Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuergesetz  ent-
 hält  aufgrund  des  Fünften  Gesetzes  zur  Änderung  von  Ver-
 brauchsteuergesetzen  schwebende  Änderungen.  Das  Fünfte
 Gesetz  zur  Änderung  von  Verbrauchsteuergesetzen  ist  daher
 aus Gründen der Rechtsklarheit entsprechend zu ändern.

 II.  Gesetzesfolgen  (§  44 der Gemeinsamen Geschäfts-
 ordnung der Bundesministerien)

 1  Finanzielle Auswirkungen

 Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Keine.

 Vollzugsaufwand

 Keiner.

 2  Kosten- und Preiswirkungen

 Kosten für die Wirtschaft

 Der  Wirtschaft  und  insbesondere  den  mittelständischen  Un-
 ternehmen  entstehen  durch  dieses  Gesetz  keine  merklichen
 Kosten.  Auswirkungen  auf  die  Einzelpreise,  das  Preisniveau

 und  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau  sind  nicht  zu
 erwarten.

 3  Informationspflichten und Bürokratiekosten

 Unternehmen

 Durch  die  im  Gesetzentwurf  für  das  Biersteuergesetz  vorge-
 sehene  Umstellung  der  Erlaubnisse  für  Steuerentlastungen
 auf  Steuerbefreiungen  (§  23a  des  Artikels  1)  werden  für  die
 derzeit  ca.  60  betroffenen  Unternehmen  einmalige  Bürokra-
 tiekosten  in  Höhe  von  insgesamt  ca.  1  000  Euro  entstehen.
 Es  ist  jedoch  davon  auszugehen,  dass  sich  die  Kosten  für  die
 betroffenen  Unternehmen  in  der  Folge  durch  die  Umstellung
 verringern  werden.  Der  genaue  Umfang  kann  allerdings  erst
 in  der  noch  zu  erlassenden  Rechtsverordnung  abschließend
 festgelegt werden.

 Bürgerinnen und Bürger

 Keine.

 Verwaltung

 Keine.

 4  Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit

 Der  Gesetzentwurf  entspricht  der  Absicht  der  Bundesregie-
 rung  an  eine  nachhaltige  Entwicklung  im  Sinn  der  nationalen
 Nachhaltigkeitsstrategie.

 Die  von  dem  Gesetzentwurf  umfassten  Rechtsvorschriften
 führen  im  Bereich  der  besonderen  Genussmittelbesteuerung
 zu  einer  weitgehenden  Vereinheitlichung.  Mit  den  neuen  Re-
 gelungen  zur  steuerfreien  Verwendung  von  Bier  erfolgt  eine
 Angleichung  an  die  entsprechenden  Regelungen  im  Brannt-
 weinmonopolgesetz  sowie  im  Schaumwein-  und  Zwischen-
 erzeugnissteuergesetz.

 III.  Befristung des Gesetzes

 Das Gesetz kann nicht befristet werden.

 IV.  Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

 Die  im  Biersteuergesetz  vorgesehene  Umstellung  der  Tatbe-
 stände  der  Steuerentlastung  auf  ein  System  von  Steuerbefrei-
 ungen  soll  der  Vereinfachung  für  Wirtschaft  und  Verwaltung
 dienen.

 V.  Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen
 Union

 Die  Regelungen  sind  mit  dem  Recht  der  Europäischen  Union
 vereinbar.

 VI.  Gesetzgebungskompetenz

 Für  die  Änderung  des  Biersteuergesetzes  besteht  die  Gesetz-
 gebungskompetenz  des  Bundes  nach  Artikel  105  Absatz  2
 zweite  Alternative  i.  V.  m.  Artikel  72  Absatz  2  i.  V.  m.  Arti-
 kel  74  Absatz  1  Nummer  11  des  Grundgesetzes  (GG)  aus
 Gründen  der  Wahrung  der  Rechtseinheit,  insbesondere  im
 Bereich  des  Verfahrensrechts.  Im  Übrigen  ergibt  sich  die  Ge-
 setzgebungskompetenz  des  Bundes  aus  Artikel  105  Absatz  1
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GG  und  aus  Artikel  105  Absatz  2  erste  Alternative  i.  V.  m.
 Artikel 106 Absatz 1 Nummer 2 GG.

 VII. Gleichstellungsspezifische Auswirkungen

 Der  Gesetzentwurf  hat  keine  gleichstellungsspezifischen
 Auswirkungen,  da  Unternehmerinnen  und  Unternehmer  in
 jeweils  gleicher  Weise  von  den  Änderungen  betroffen  sind
 bzw. von den Entlastungen profitieren.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung des Biersteuergesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Zu Buchstabe a

 Änderung wegen Nummer 9.

 Zu Buchstabe b

 Änderung wegen Nummer 10.

 Zu Nummer 2  (§  5 Absatz 1 Satz 1)

 Klarstellung.  Auch  Personen,  die  nur  ein  Steuerlager  betrei-
 ben, sind Steuerlagerinhaber.

 Zu Nummer 3  (§  10)

 Zu Buchstabe a (Absatz 1)

 Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1)

 Klarstellung.  Diese  Formulierung  wird  bereits  in  den  Vor-
 schriften  zu  den  innergemeinschaftlichen  Beförderungen
 verwendet.  Mit  der  Regelung  wird  verhindert,  dass  ver-
 brauchsteuerpflichtige  Waren,  die  mit  einem  elektronischen
 Verwaltungsdokument  über  ein  Drittland  oder  Drittgebiet
 befördert  werden,  verbrauchsteuerrechtlich  ein-  und  ausge-
 führt werden.

 Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 1 Nummer 2)

 Änderung wegen Nummer 10.

 Zu Buchstabe b (Absatz 3 Nummer 2)

 Änderung zu Nummer 10.

 Zu Buchstabe c (Absatz 4)

 Sprachliche Anpassung.

 Zu Nummer 4  (§  11  Absatz  5  Satz  1  und  §  12  Absatz  3
 Satz 1)

 Sprachliche Anpassung.

 Zu Nummer 5  (§  14)

 Zu Buchstabe a (Absatz 2 Nummer 4)

 Sprachliche  Angleichung  an  den  sonst  in  diesem  Zusam-
 menhang verwendeten Wortlaut des Gesetzes.

 Zu Buchstabe b (Absatz 4 Satz 2)

 Änderung wegen Nummer 10.

 Zu Nummer 6  (§  15 Absatz 1 Satz 1)

 Klarstellung.  Durch  die  Änderung  wird  der  Zeitpunkt  der
 Abgabe der Steuererklärung genauer definiert.

 Zu Nummer 7  (§  18 Absatz 1 Satz 1)

 Klarstellung.  Auch  unmittelbar  nach  der  Überführung  in  den
 steuerrechtlich  freien  Verkehr  am  Ort  der  Einfuhr  entsteht
 keine Steuer, wenn sich eine Steuerbefreiung anschließt.

 Zu Nummer 8  (§  20 Absatz 6)

 Klarstellung.

 Zu Nummer 9  (§  23)

 Es  wird  auf  einen  Verweis  auf  das  Branntweinmonopolge-
 setz  verzichtet;  die  Steuervergünstigungen  werden  im  Bier-
 steuergesetz selbst geregelt.

 Zu Nummer 10  (§  23a)

 Es  wird  auf  einen  Verweis  auf  das  Branntweinmonopolge-
 setz  verzichtet;  das  Verfahren  der  steuerfreien  Verwendung
 wird im Biersteuergesetz selbst geregelt.

 Zu Nummer 11  (§  28)

 Zu Buchstabe a (Nummer 1)

 Richtigstellung.  Der  Verweis  ist  unzutreffend  und  deshalb  zu
 ändern.

 Zu Buchstabe b (Nummer 2)

 Die  Zitierung  der  Verordnung  wird  auf  den  aktuellen  Stand
 gebracht.  Darüber  hinaus  wird  der  Wortlaut  ergänzt,  um  dem
 Vertrag von Lissabon Rechnung zu tragen.

 Zu Nummer 12  (§  29)

 Zu Buchstabe a (Absatz 1)

 Folgeänderung zu Nummer 9.

 Zu Buchstabe b (Absatz 3 Nummer 7)

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Redaktionelle Änderung.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 Folgeänderung zu Nummer 10.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Branntweinmonopol-
 gesetzes)

 Umsetzung  der  Vereinbarungen  zwischen  der  Bundesregie-
 rung  und  der  EU-Kommission  im  Zusammenhang  mit  der
 Verlängerung  der  EU-beihilferechtlichen  Ausnahmerege-
 lung  zur  Gewährung  produktionsbezogener  Beihilfen  nach
 dem  deutschen  Branntweinmonopol  über  den  31.  Dezember
 2010  hinaus  durch  Aufhebung  der  Verwendungsbeschrän-
 kung  für  Alkohol  aus  nichtlandwirtschaftlichen  Rohstoffen
 im Kosmetiksektor zum 1. Januar 2011.

 Zu Artikel 3  (Änderung des Tabaksteuergesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  2)

 Zu Buchstabe a (Absatz 1 Nummer 2 und 3)

 Klarstellung zum Steuertarif.
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Zu Buchstabe b (Absatz 2 Satz 1)

 Mit  der  Regelung  soll  eine  Ergänzung  beim  Mindeststeuer-
 satz  für  Zigaretten  ab  1.  Januar  2016  aufgenommen  werden.

 Zu Buchstabe c (Absatz 3 Satz 1)

 Die  Regelung  dient  der  Klarstellung  beim  Mindeststeuersatz
 für Feinschnitt ab 1. Januar 2016.

 Zu Buchstabe d (Absatz 4)

 Klarstellung;  alle  Berechnungen  zur  Mindeststeuer  für  Ziga-
 retten,  Zigarren  und  Zigarillos  sowie  für  Feinschnitt  werden
 auf drei Stellen nach dem Komma vorgenommen.

 Die  Mindeststeuer  wird  für  Zigaretten,  Zigarren  und  Zigaril-
 los  sowie  für  Feinschnitt  kaufmännisch  auf  zwei  Stellen
 nach dem Komma gerundet.

 Zu Nummer 2  (§  30 Absatz 1)

 Zu Buchstabe a (Buchstabe f)

 Redaktionelle  Änderung  auf  Grund  der  Anfügung  von  Buch-
 stabe g.

 Zu Buchstabe b (Buchstabe g)

 Um  wirtschaftlich  unangemessene  Belastungen  durch  die
 Tabaksteuer  zu  vermeiden,  wenn  Tabakwaren  im  Steuerlager
 zur  Herstellung  von  Erzeugnissen  eingesetzt  werden,  die
 nicht  der  Tabaksteuer  unterliegen,  soll  –  wie  in  den  anderen
 Verbrauchsteuergesetzen  –  für  derartige  Fälle  eine  Steuerbe-
 freiung  geschaffen  werden.  So  würde  z.  B.  Pfeifentabak,  der
 im  Steuerlager  zur  Herstellung  von  Schnupftabak  eingesetzt
 wird,  steuerfrei  eingesetzt  werden  können.  Bislang  hätte  in
 derartigen  Fällen  die  Steuer  für  Pfeifentabak  entrichtet  wer-
 den müssen.

 Zu Artikel 4  (Änderung des Schaumwein- und
 Zwischenerzeugnissteuergesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsverzeichnis)

 Zu Buchstabe a (§  23a)

 Änderung wegen Nummer 3.

 Zu Buchstabe b (§  33)

 Änderung wegen Nummer 5.

 Zu Buchstabe c (§  34)

 Änderung wegen Nummer 6.

 Zu Nummer 2  (§  23)

 Es  wird  auf  einen  Verweis  auf  das  Branntweinmonopol-
 gesetz  verzichtet;  die  Steuervergünstigungen  werden  im
 Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuergesetz  selbst  ge-
 regelt.

 Zu Nummer 3  (§  23a)

 Es  wird  auf  einen  Verweis  auf  das  Branntweinmonopolge-
 setz  verzichtet;  das  Verfahren  der  steuerfreien  Verwendung
 wird  im  Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuergesetz
 selbst geregelt.

 Zu Nummer 4  (§  32 Absatz 2)

 Die  Vorschrift  dient  der  Vereinfachung  sowie  der  Klarstel-
 lung  und  Anpassung  der  Systematik  der  Regelungen  im
 Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuergesetz  an  die
 übrigen  Verbrauchsteuern  nach  Maßgabe  der  europäischen
 Vorgaben (Systemrichtlinie).

 Die  genannten  Bestimmungen  des  Teils  1  finden  bei  Beför-
 derungen  von  Wein  unter  Steueraussetzung  sowie  bei  Beför-
 derungen  von  Wein  des  steuerrechtlich  freien  Verkehrs  aus
 anderen,  in  andere  oder  über  andere  Mitgliedstaaten  (ein-
 schließlich  Versandhandel)  vorbehaltlich  des  §  33  entspre-
 chende Anwendung.

 Zu Nummer 5  (§  33)

 Die  Vorschrift  regelt  die  Besonderheiten  im  Zusammenhang
 mit  der  Beförderung  von  Wein  im  gewerblichen  Verkehr  mit
 anderen  Mitgliedstaaten  (einschließlich  der  Ausfuhr  über  an-
 dere Mitgliedstaaten).

 Absatz  2  sieht  Vereinfachungen  für  so  genannte  kleine  Wein-
 erzeuger  vor:  Für  Beförderungen  von  Wein  in  andere  oder
 über  andere  Mitgliedstaaten  gilt  die  Erlaubnis  als  Steuerlager-
 inhaber  erteilt,  sobald  die  Aufnahme  dieser  Beförderungen
 angezeigt  wird.  Die  Erleichterung  gilt  nur  für  in  Eigenerzeu-
 gung hergestellten Wein.

 Zu Nummer 6  (§  34)

 Folgeänderung zu den Nummern 4 und 5.

 Zu Nummer 7  (§  35)

 Folgeänderung zu den Nummern 4 und 5.

 Zu Artikel 5  (Änderung des Fünften Gesetzes zur
 Änderung von Verbrauchsteuer-
 gesetzen)

 Das  Schaumwein-  und  Zwischenerzeugnissteuergesetz  ent-
 hält  aufgrund  des  Fünften  Gesetzes  zur  Änderung  von  Ver-
 brauchsteuergesetzen  schwebende  Änderungen.  Das  Fünfte
 Gesetz  zur  Änderung  von  Verbrauchsteuergesetzen  ist  daher
 aus  Gründen  der  Rechtsklarheit  an  den  entsprechenden  Stel-
 len zu ändern.

 Zu Artikel 6  (Inkrafttreten)

 Die  Bestimmung  des  Artikels  6  regelt  das  Inkrafttreten  des
 Gesetzes.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Ge-
 setzes  auf  Bürokratiekosten  geprüft,  die  durch  Informations-
 pflichten begründet werden.

 Mit  dem  vorliegenden  Entwurf  wird  eine  Informations-
 pflicht  für  die  Wirtschaft  im  Biersteuergesetz  geändert.  Hier-
 durch  entstehen  einmalig  Bürokratiekosten  in  marginaler
 Höhe.  Für  Bürgerinnen  und  Bürger  sowie  für  die  Verwaltung
 werden  keine  Informationspflichten  eingeführt,  geändert
 oder aufgehoben.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seiner  Zu-
 ständigkeit keine Bedenken gegen das Regelungsvorhaben.
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Anlage 3
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  881.  Sitzung  am  18.  März  2011
 beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Ab-
 satz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 Zu Artikel 5a – neu –  (§  13b Absatz 2 und 5 UStG)

 Nach Artikel 5 ist folgender Artikel 5a einzufügen:

 ,Artikel 5a

 Änderung des Umsatzsteuergesetzes

 §  13b  des  Umsatzsteuergesetzes,  das  zuletzt  durch  Arti-
 kel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  geändert  wor-
 den ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  Absatz  2  wird  am  Ende  der  Nummer  9  der  Punkt  durch
 ein  Semikolon  ersetzt  und  folgende  Nummer  10  ange-
 fügt:

 „10.  Lieferungen  von  Mobilfunkgeräten  sowie  von  inte-
 grierten  Schaltkreisen  vor  Einbau  in  Endprodukte,
 wenn  die  Summe  der  für  sie  in  Rechnung  zu  stellen-
 den  Entgelte  im  Rahmen  eines  wirtschaftlichen
 Vorgangs  mindestens  5  000  Euro  beträgt;  nachträg-
 liche  Entgeltsminderungen  bleiben  dabei  unberück-
 sichtigt.“

 2.  In  Absatz  5  wird  Satz  1  letzter  Halbsatz  wie  folgt  gefasst:

 „in  den  in  Absatz  2  Nummer  5  bis  7  sowie  9  und  10  ge-
 nannten  Fällen  schuldet  der  Leistungsempfänger  die
 Steuer, wenn er ein Unternehmer ist.“‘

 B e g r ü n d u n g

 Allgemeines und zu Nummer 1

 Die  Regelung  dient  der  Bekämpfung  von  Umsatzsteueraus-
 fällen  in  besonders  betrugsanfälligen  Bereichen.  Sie  beruht
 auf  Artikel  1  des  Durchführungsbeschlusses  2010/710/EU
 des  Rates  vom  22.  November  2010  (ABl.  L  309  vom  25.11.
 2010,  S.  5),  wonach  Deutschland  ermächtigt  wird,  in  der  Zeit
 bis  31.  Dezember  2013  abweichend  von  Artikel  193  der
 Richtlinie  2006/112/EG  bei  Lieferungen  von  Mobilfunk-
 geräten  und  integrierten  Schaltkreisen  vor  Einbau  in  End-
 produkte,  deren  Steuerbemessungsgrundlage  mindestens
 5  000  Euro  beträgt,  den  steuerlichen  Empfänger  als  Mehr-
 wertsteuerschuldner  zu  bestimmen.  Mit  der  Ermächtigung,
 in  diesen  Fällen  von  der  Grundregel  der  Steuerschuldner-
 schaft  des  leistenden  Unternehmers  abzuweichen,  wird  einem
 auch  von  den  obersten  Finanzbehörden  der  Länder  nach-
 drücklich geäußerten Anliegen Rechnung getragen.

 Die  Neuregelung  soll  dazu  beitragen,  Umsatzsteuerausfälle
 zu  verhindern,  die  dadurch  eintreten,  dass  bei  Lieferungen
 der  genannten  Gegenstände  nicht  sichergestellt  werden
 kann,  dass  diese  von  den  leistenden  Unternehmern  vollstän-
 dig  im  allgemeinen  Besteuerungsverfahren  erfasst  werden,
 bzw.  der  Fiskus  den  Steueranspruch  beim  liefernden  Unter-
 nehmer  realisieren  kann.  So  haben  Feststellungen  in  der  Pra-
 xis  gezeigt,  dass  auch  bei  Lieferungen  von  Mobilfunkgerä-
 ten  und  integrierten  Schaltkreisen  ab  einer  Größenordnung

 von  5  000  Euro  vielfach  die  Steuer  dem  Abnehmer  in  Rech-
 nung  gestellt  wird,  dieser  die  in  Rechnung  gestellte  Steuer
 als  Vorsteuer  abzieht,  der  liefernde  Unternehmer  aber  die  in
 Rechnung  gestellte  Steuer  nicht  an  das  Finanzamt  abführt.
 Die  Finanzämter  konnten  –  in  den  meisten  Fällen  wegen
 Zahlungsunfähigkeit  des  leistenden  Unternehmers  –  den
 Umsatzsteueranspruch  nicht  mehr  durchsetzen.  Dies  wird
 bei  einer  Steuerschuldnerschaft  des  Leistungsempfängers
 vermieden.

 In  Umsetzung  der  europarechtlichen  Ermächtigung  werden
 deshalb  die  gesonderten  Bestimmungen  zur  Steuerentste-
 hung  und  Steuerschuld  nach  §  13b  Absatz  2  und  5  UStG  er-
 weitert.

 Die  Entstehungsregel  des  §  13b  Absatz  2  wird  im  Wege  einer
 neuen  Nummer  10  ergänzt  um  steuerpflichtige  Lieferungen
 von

 –  Mobilfunkgeräten;  Mobilfunkgeräte  sind  Geräte,  die  zum
 Gebrauch  mittels  eines  zugelassenen  Netzes  und  auf  be-
 stimmten  Frequenzen  hergestellt  oder  hergerichtet  wur-
 den  unabhängig  von  etwaigen  weiteren  Nutzungsmög-
 lichkeiten,

 –  integrierten  Schaltkreisen  wie  Mikroprozessoren  und
 Zentraleinheiten  für  die  Datenverarbeitung  vor  dem  Ein-
 bau in ein Endprodukt.

 Zugleich  wird  §  13b  Absatz  5  um  den  Verweis  auf  diesen
 neuen Tatbestand ergänzt.

 Bei  Lieferungen  dieser  Gegenstände  an  einen  Unternehmer
 schuldet  damit  nicht  (mehr)  der  leistende  Unternehmer,  son-
 dern  der  Leistungsempfänger  die  Steuer.  Steuerschuld  und
 Vorsteuerabzug  fallen  somit  beim  Leistungsempfänger  zu-
 sammen.  Voraussetzung  ist,  dass  die  Summe  der  für  die  steu-
 erpflichtigen  Lieferungen  dieser  Gegenstände  in  Rechnung
 zu  stellenden  Bemessungsgrundlagen  mindestens  5  000  Eu-
 ro  beträgt.  Abzustellen  ist  dabei  auf  alle  im  Rahmen  eines
 zusammenhängenden  wirtschaftlichen  Vorgangs  gelieferten
 Gegenstände  der  genannten  Art,  um  Manipulationen  z.  B.
 durch  Aufspalten  der  Rechnungsbeträge  zu  unterbinden.
 Dies  entspricht  dem  Regelungszweck  der  Betragsgrenze  und
 ist  von  der  europarechtlichen  Ermächtigung  gedeckt.  Wer-
 den  Anzahlungen  i.  S.  d.  §  13b  Absatz  4  UStG  geleistet,
 kommt  es  für  die  Anwendung  der  Betragsgrenze  auf  das  Ge-
 samtentgelt  und  nicht  auf  die  in  den  Anzahlungs-  und  End-
 rechnungen angegebenen Teilentgelte an.

 Um  eine  einfache  und  sichere  Handhabung  der  Regelung  für
 die  betroffenen  Unternehmer  sicherzustellen,  bleiben  nach-
 trägliche  Entgeltsminderungen  für  die  Beurteilung  der  Be-
 tragsgrenze von 5 000 Euro unberücksichtigt.

 Die  übrigen  Bestimmungen  des  §  13b  UStG,  u.  a.  Absatz  4,
 bleiben  unverändert.  Damit  ist  insbesondere  sichergestellt,
 dass  bei  Anzahlungen  weiterhin  die  sog.  Mindest-Ist-Be-
 steuerung Anwendung findet.
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Zu Nummer 2

 Durch  die  Ergänzung  des  letzten  Halbsatzes  von  Absatz  5
 Satz  1  wird  die  Steuerschuld  auf  den  Empfänger  der  in  Ab-
 satz  2  Nummer  10  genannten  Lieferungen  verlagert,  wenn  er
 ein  Unternehmer  ist.  Bei  Lieferungen  an  Nichtunternehmer
 (insbesondere  also  im  typischen  Einzelhandel)  bleibt  es  bei
 der  Steuerschuld  des  leistenden  Unternehmers  unabhängig
 vom Rechnungsbetrag.
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